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A l b i s g ü t l i v e r b a n d - S c h i e s s e n 

 

Allgemeine Bestimmungen für das 104. Verbandschiessen  * 2024 * 
Gewehr G300 sowie Pistole P50 und P25 

 
Schiesszeiten     1. Schiesstag:  Samstag,      11. Mai 2024,  14.00 - 16.00 Uhr 
      

 G300      2. Schiesstag:  Donnerstag, 06. Juni 2024,  17.00 - 19.00 Uhr 
 

     3. Schiesstag:  Samstag,      08. Juni 2024,  08.00 - 12.00 Uhr 
 
 
Schiesszeiten     1. Schiesstag:  Samstag,      11. Mai 2024,  14.00 - 16.00 Uhr 
 

P25 und P50     2. Schiesstag:  Donnerstag, 06. Juni 2024,        17.00 - 19.00 Uhr 
 

     3. Schiesstag:  Samstag,      08. Juni 2024,  10.00 - 12.00 Uhr 

 
Schiessanlage  Zürich-Albisgütli (Hauptgebäude und P25-Stand bei der Tramendstation) 
 
Altersstufen  - Junioren   U17  10-16 Jahre 2014-2008 

  - Junioren   U21  17-20 Jahre 2007-2004 
  - Elite     E   21-45 Jahre 2003-1979 
  - Senioren    S   46-59 Jahre 1978-1965 
  - Veteranen   V  60-69 Jahre 1964-1955 
  - Seniorveteranen  SV  ab 70 Jahren 1954 und älter 

 
Vorschriften Der Anlass basiert auf den Regeln für das  
 Sportliche Schiessen (RSpS / 1.10.4020.d)  
 und den sieben Teilreglementen des SSV, sowie  

sämtlichen Vorschriften, Reglementen, Weisungen, 
Ausführungsbestimmungen (AFB) und Hilfsmittelverzeichnissen von SSV, 
Swiss Olympic, VBS, SAT, USS, und KSV. 

 Diese Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht  
 explizit aufgeführten Positionen und stehen in der 

Schiessanlage zur Verfügung. Sie sind vom Organisator jederzeit 
anzuwenden. 

 
Anlasskategorie    Beim Schiessanlass handelt es sich um einen 
     Vereinswettkampf nach RSpS, Teil RW 1.10.4024,  

Artikel 3, Absatz 3. Der Anlass ist gebühren- und lizenzpflichtig. 
 
Teilnahmeberechtigung  Es werden nur Schützinnen und Schützen zugelassen, die im Besitz einer 

gültigen SSV-Mitgliedkarte sind. 
Der Teilnehmer darf am gleichen Schiessanlass nur mit einem (1) Verein pro 
Disziplin teilnehmen und nur in einer (1) Kategorie schiessen.  

     Die Teilnahme von Mehrfachmitgliedern mit einem  
Verein, bei dem sie als Aktiv-B-Mitglied erfasst sind, ist nur möglich, wenn: 
der Disziplinen-Stammverein 
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am gleichen Verbands-, Vereins-, Mannschafts- oder Gruppenwettkampf 
nicht teilnimmt oder das Reglement des Wettkampfes nichts Anderes 
vorsieht. 
Nimmt der Stammverein trotzdem an diesem Anlass teil, so wird der 
Teilnehmer in der Einzelrangliste aufgeführt. Das Resultat zählt aber nicht für 
Formationswettkampf. Einzelschützen sind zugelassen. 

 
Munition Es muss mit der auf dem Schiessplatz abgegebenen Munition geschossen 
 werden. Die Hülsen bleiben Eigentum des durchführenden Vereins. 
 
Warnerdienst Wird durch den durchführenden Verein organisiert. 
 
Sportgeräte Kat. A Sport:   Standardgewehre und Freigewehre 
 Kat. D Ordonnanz D:  Sturmgewehr 57-03, Karabiner 
 Kat. E Ordonnanz E:  Sturmgewehre 90, 57-02 
 
Sportgerätekontrolle Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der 
 Schiessanlage zu bringen; eine Eingangskontrolle überprüft das Einhalten 
 der Sicherheitsregeln gemäss RSpS Teil TRG Art. 3 Nach dem Schiessen 
 haben die Teilnehmenden eine Entladekontrolle durchzuführen. 
 
Absenden Es findet kein Absenden statt. Einzel-Ranglisten werden für jeden Stich 

erstellt und auf der Website ‚schuetzenportal.ch‘ publiziert. Ferner werden  
sie den Vereinen innert vier Wochen nach dem letzten Schiesstag per Post 
kostenlos zugestellt. 

 Ferner erhalten die Präsidenten der Mitglied-Vereine und -Verbände  
des SVA per E-Mail die Ranglisten der Vereinskonkurrenzen: 
(a) für G300 und gegebenenfalls (b) für Pistolen-Sektionen. 

 
Haftung Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte oder andere 

Gegenstände. 
 
Versicherung Alle Teilnehmenden sind nach den Bestimmungen der USS versichert. Die 

Versicherten verzichten gegenüber dem Organisator auf weitere Ansprüche. 
 
Proteste Allfällige Beschwerden betreffend diesen Anlass werden vom Organisator 

sofort behandelt und erledigt. Vorbehalten bleibt das Rekursrecht an die 
Rechtsmittelorgane des SSV als letzte Instanz. 

 
Anmeldung Die Schützen lösen die Standblätter am Schiesstag am Schalter. 
  Für die JS können die Standblätter vor dem Anlass spätestens  
  fünf  Tage vorher per E-Mail bei dieter.buchmann@bluewin.ch bestellt 

werden.  
 
 
 
  

mailto:dieter.buchmann@bluewin.ch
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104. Verbandschiessen 2024 – Allgemeine Bestimmungen 

 

Besondere Bestimmungen des Albisgütliverband 
 
Unterschrift Die abgeschossenen Standblätter sind von den Schützen zu unterschreiben. 
 
Schützenveteranen Resultate von Schützenveteranen aus einem Verein, welcher dem Schützen-

verband Albisgütli (SVA) angehört, werden seinem Verein angerechnet und 
zählen so für die Vereinskonkurrenz der SVA-Vereine. Hingegen werden 
Resultate von Schützenveteranen aus anderen Vereinen dem Kantonal-
verband Zürcher Schützenveteranen (KZSV) angerechnet; der KZSV ist 
nämlich Mitglied des SVA und nimmt daher an der Vereinskonkurrenz teil. 

Mitarbeitende Jeder SVA-Verein hat drei Mitarbeitende für je einen halben Tag zur Verfü-
gung zu stellen. Jeder Mitarbeitende konkurriert um den Mitarbeiterpreis. 

Mitarbeiterpreis Es werden vier Mitarbeiterpreise in Form einer Prämienkarte im Wert von 
30 Fr. vergeben: bei G300 (a) für die Kat. A (Sport) und (b) Kat. D/E 
(Ordonnanz) sowie bei (c) P50 und (d) P25. Es zählt das Resultat im 
Vereinsstich. Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Tiefschüsse im 
ganzen Stich, dann das Alter (siehe RspS); bei P25 gilt die Regel in diesem 
Schiessplan. Ein und derselbe Mitarbeitende kann nur einen Preis gewinnen: 
in der Distanz, wo er als Mitarbeitender eingesetzt gewesen ist. Angehörige 
des SVA-Vorstands können keinen Mitarbeiterpreis erhalten. 

Beteiligung von Junioren U17 bis U21 brauchen das SVA-Schiessen nicht an den oben 
Junioren angegebenen Daten zu schiessen. Sie können Standblätter im Voraus 
von SVA-Vereinen beziehen und unter Aufsicht ihrer Leiter schiessen. Ihre Standblätter 
 werden anerkannt, sofern sie am letzten Schiesstag vor Schiessende 
 zur Abrechnung eingereicht werden. 
Preise für Bei G300 werden höchstens zwei Preise abgegeben: Dem Punktersten  
Junioren sowie gegebenenfalls dem Nächstfolgenden, der mit einem anderen  
von SVA-Vereinen Sportgerät als der Punkterste geschossen hat, wird eine Gabe abgegeben. 
 Bei P50 und P25 erhält jeweils der Punkterste eine Gabe. 
 Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Tiefschüsse, dann das jüngere 

Alter. Der/Die gleiche Junior/in kann nur einen einzigen Preis gewinnen; 
Doppeltgewinner erhalten den Preis in der Distanz G300. 

 
     Alle früheren Reglemente sind ungültig. 
 
    Schützenverband Albisgütli Zürich 
    Der Vorstand 
 

Bewilligung                      Gachnang; 22.01.2024   
 
                      Schiessplan geprüft und genehmigt per E-Mail 
                      Zürcher Schiesssportverband Freie Schiessen G300 
                      Geschäftsstelle ZHSV, gez. Reto Schweizer 
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S  c  h  i  e  s  s  p  l  a  n  -  3 0 0   M  e  t  e  r 
 

         300m-Vereinsstich 

 
Sportgeräte Kat. A, Sport:   Standardgewehr und Freigewehr 
 Kat. D, Ordonnanz D Sturmgewehr 57/03 und Karabiner 
 Kat. E, Ordonnanz E:   Sturmgewehre 90, 57/02  
 
Stellung Kat. A Freigewehr nicht liegend  
   Standardgewehr liegend frei 
 Kat. D Sturmgewehr57-03 ab Zweibeinstütze 
   Karabiner liegend frei, aufgelegt oder ab Zweibeinstütze 
 Kat. E Sturmgewehr 90, 57-02 ab Zweibeinstütze 

 
Veteranen dürfen mit dem Freigewehr liegend frei schiessen  
Seniorveteranen dürfen mit dem Freigewehr liegend aufgelegt schiessen. 
Ferner sind sie dafür verantwortlich, dass der Vermerk «liegend 
aufgelegt» auf dem Standblatt eingetragen wird (RSpS 2022 RW Art. 25). 

 
Scheibe A10 
 
Schiessprogramm 2 Schuss Probe, obligatorisch 
 6 Schuss Einzel 
 4 Schuss Serie, ohne Zeitbeschränkung 
 
Teilnahmekosten    Fr. 24.00 (Kontrollgeld Fr. 17.30, Gebühren Fr. 2.50, Munition Fr. 4.20) 
 
Kosten Junioren Fr. 14.00 (Kontrollgeld Fr.   7.30, Gebühren Fr. 2.50, Munition Fr. 4.20) 
 
Auszeichnungen        Kranzkarte ZHSV à Fr. 10.- 
 
    Kat. A Sport      Kat. D     Kat. E 
 
 E / S 90  84 82 
 U21 / V 88 82 80 
 U17 / SV 87 81 79 
 
Rangierung Massgebend für die Rangierung in der Einzel-Rangliste sind (a) das Resultat  

(b) der von der Software des Standblattdruckers gelieferte Tiefschuss (100er-
Wertung) der 4er-Serie und (c) das höhere Alter resp. das tiefere bei U21. 
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S  c  h  i  e  s  s  p  l  a  n  -  3 0 0   M  e  t  e  r 
 

         fakultativer 300m-Auszahlungsstich 

 
Zugelassen ist jeder, der den 300m-Vereinsstich gelöst hat 
 
Sportgeräte wie beim 300m-Vereinsstich 
 
Stichreihenfolge nach Wahl des Schützen 
 
Scheibe A100 
 
Schiessprogramm 4 Schuss Einzel 
 
Stellung wie beim 300m-Vereinsstich 
 
Teilnahmekosten Fr. 15.00 (Doppelgeld Fr. 13.20, übrige Kosten Fr. 0.40, Munition Fr. 1.40) 
 
Barauszahlung (Fr.) Punkte  Kat. A Sport      Kat. D      Kat. E 

 
 390 – 400 75.-  80.- 100.- 
 380 – 389 30.-  40.-   70.- 
 370 – 379 15.-  25.-   50.- 

360 – 369   8.-  15.-   35.- 
350 – 359   5.-  10.-   20.- 
340 – 349   3.-    6.-   15.- 
330 – 339     3.-   10.- 
320 – 329       6.- 
 
Die Barauszahlung ist während des Schiessanlasses zu beziehen. Sonst 
verfällt sie. 
 

Gabensatz  Beträgt die Summe der getätigten Barauszahlungen nicht mindestens 60%    
des Doppelgeldes, wird der Differenzbetrag dem Gabenfonds des 
Knabenschiessen 2024 zugewiesen.  
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S  c  h  i  e  s  s  p  l  a  n  -  3 0 0   M  e  t  e  r 
 

Reglement für die Vereinskonkurrenz G300 *2024* 
 
Teilnahme Vereine die Mitgliedvereine und -verbände im Schützenverband Albisgütli Zürich 

Vereine, die die Mindestteilnehmerzahl für die Vereinskonkurrenz erreichen, 
müssen an dieser teilnehmen. 

 
Schiessprogramm 300m-Vereinsstich 
 
Vereinsdoppel Fr. 20.00 (Doppelgeld Fr. 20.-) 
 
Vereins-  Der Vereinswettkampf wird in 2 Kategorien durchgeführt. Die Leistungen an 
Kategorien-   den drei letzten Verbandschiessen bestimmen die Einteilung für das nächste  
einteilung Verbandschiessen. Siehe Reglement über Aufstiegspflicht und 

Abstiegsrecht. 
 Das Resultat zählt weder für die Vereinskonkurrenz des SSV noch für die 
 Kategorieneinteilung des SSV 

Pflichtresultate Die Anzahl Pflichtresultate entspricht in allen Kategorien 50% der Anzahl 
der geschossenen Resultate aller Teilnehmenden eines Vereins. Im 
Minimum zählen jedoch die Anzahl der Mindestpflichtresultate der 
entsprechenden Kategorie. Bruchteile fallen weg. Pflichtresultate gemäss 
des Reglements Albisgütliverband. 

 
Mindestzahl der Gemäss Albisgütliverband  
Pflichtresultate Kategorie 1        10 
 Kategorie 2          5 
 
Vereinsresultat Zur Ermittlung des Vereinsresultates werden die besten Einzelresultate des 

Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, mit welchem Sportgerät sie erzielt 
wurden. 

 
Berechnungsart Zum Total der Pflichtresultate wird 1% der Summe der Nichtpflichtresultate 

hinzugezählt.  Die Summe wird geteilt durch die Anzahl Pflichtresultate. 
 Die Berechnung wird auf drei Dezimalstellen abgerundet. 
 
Rangordnung Bei Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, anschliessend die 

besseren Einzelresultate. 
 
Rangierung Alle Vereine, welche die Mindestpflichtresultate für die Berechnung des 

Vereinsresultates erreichen, werden rangiert 
 
Vereinsgaben Vereinspreis und Vereins-Prämienkarten gemäss Reglement über 
 die Abgabe von Vereinsgaben. 
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S  c  h  i  e  s  s  p  l  a  n   -   5 0   M  e  t  e  r 

 

     50m-Vereinsstich 

 
Sportgeräte: Kategorie A : Pistole P50 (FP) 
 Kategorie B : Randfeuerpistole (RF) 
 Kategorie C : Ordonnanzpistolen (OP) 
 
Scheibe: P10  (1 m in 10 Kreise eingeteilt) 
 

Schiessprogramm   2 Schuss Probe 
 10 Schuss Einzel 
 
 
 
 
Teilnahmekosten FP/RF ohne Munition Fr. 21.00 (Kontrollgeld Fr.17.30, Gebühren Fr.2.50, SportRp Fr. 1.20) 
  
 OP      mit Munition    Fr. 25.00 (Kontrollgeld Fr.17.30, Gebühren Fr.3.50, Munition Fr.4.20) 
 
Kosten Junioren Ermässigung:  Fr.  6.00 

 
Munition: Mit Ordonnanzpistolen darf nur Ordonnanzmunition verschossen werden, die 

vom Organisator abgegeben wird.  
Für Rand- und Freipistolen ist die im Rahmen der ISSF-Regeln 
handelsübliche Kaufmunition von den Teilnehmenden mitzubringen. 

 
Sicherheitsvorkehren Die Pistolen sind entladen in geeigneten Behältnissen zu transportieren und 

dürfen nur auf der Ladebank aus- und eingepackt werden. Die Mündung ist 
immer Richtung Scheiben zu richten. Nach dem Schiessen haben die Teil-
nehmenden die Pistole zu entladen, zur Entladekontrolle vorzuweisen und auf 
der Ladebank in das Behältnis einzupacken. 

 
Auszeichnungen Kranzkarte ZHSV à Fr. 10.- 
 
 
 Kat. A FP   Kat. B RF  Kat. C OP 
 
 E / S 90 88 85 
 U21 / U19 / V 88 86 83 
 U17 / U15 / SV 87 85 82 
 
Rangierung Massgebend für die Rangierung in der Einzel-Rangliste sind (a) das Resultat    

(b) die besseren Tiefschüsse (Wert, Anzahl) und (c) das höhere Alter resp. das 
tiefere bei U21.  

"Wenn beim Einzelfeuer die Pistole nicht abgelegt wird, darf für das 
jeweilige Programm vorgesehene Anzahl Patronen geladen werden". 



              SCHÜTZENVERBAND  ALBISGÜTLI  ZÜRICH 

 

Seite 8 von 13 

 

S  c  h  i  e  s  s  p  l  a  n   -   5 0   M  e  t  e  r 
 

         fakultativer 50m-Auszahlungsstich 

 
Zugelassen ist jeder, der den 50m-Vereinsstich gelöst hat 
 
Sportgeräte wie beim 50m-Vereinsstich 
 
Nachdoppel keines 
 
Stichreihenfolge nach Wahl des Schützen 
 
Scheibe P100 
 
Schiessprogramm 4 Schuss Einzel 
 
Teilnahmekosten    FP/RF  Fr. 15.00, ohne Munition (Doppelgeld Fr. 14.20, übrige Kosten Fr. 0.40, SportRp. Fr. 0.40) 
  
 OP       Fr. 17.00, mit Munition (Doppelgeld Fr.14.20, übrige Kosten Fr.1.40, Munition Fr. 1.40) 
 
Kosten Junioren Ermässigung: Fr. 6.00 
 
Munition Mit Ordonnanzpistolen darf nur Ordonnanzmunition verschossen werden, die 

vom Organisator abgegeben wird.  
Für Rand- und Freipistolen ist die im Rahmen der ISSF-Regeln 
handelsübliche Kaufmunition von den Teilnehmenden mitzubringen. 

  
Sicherheitsvorkehren wie beim 50m-Vereinstich. Insbesondere haben die Teilnehmenden 

nach dem Schiessen die entladene Pistole zur Entladekontrolle vorzuweisen. 
 
Barauszahlung (Fr.) Punkte     Kat. A + B         Kat. C 

 
 386 – 400 70.-    90.- 
 376 – 385 35.-    60.-  
 366 – 375 20.-    50.-  

356 – 365 12.-    25.-  
346 – 355   8.-   12.-  
336 – 345   6.-    10.-  
326 – 335   3.-      6.-  
320 – 325      3.-  
 
Die Barauszahlung ist während des Schiessanlasses zu beziehen.  
Sonst verfällt sie. 

 
Gabensatz  Beträgt die Summe der getätigten Barauszahlungen nicht mindestens 60%    

des Doppelgeldes, wird der Differenzbetrag dem Gabenfonds des 
Knabenschiessen 2024 zugewiesen. 
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S  c  h  i  e  s  s  p  l  a  n   -   2 5   M  e  t  e  r 
 

     25m-Vereinsstich 

 
Sportgeräte Kategorie D:  Randfeuer (RF)- und Zentralfeuerpistolen (CF)  
 Kategorie E:  Ordonnanzpistolen (OP) 
 
Scheibe P25-Schnellfeuerscheibe ISSF (Wertungszone 5 – 10) 
 
Schiessprogramm 5 obligatorische Probeschüsse Seriefeuer in 50 Sekunden 
 1 Serie zu 5 Schüssen in 50 Sekunden ohne Zeitangabe 
 1 Serie zu 5 Schüssen in 40 Sekunden ohne Zeitangabe 
 1 Serie zu 5 Schüssen in 30 Sekunden ohne Zeitangabe 
 
 Nach jeder Serie wird gewertet. 

 Pro Serie dürfen nur 5 Patronen geladen werden. 

 Nach dem Kommando „Laden“ muss sich der Schütze innert einer 
Minute einrichten.  

 Nach einer Minute kommandiert der Schiessleiter „Achtung“; die  
Scheiben werden weggedreht. Damit gilt die Serie als gestartet. 

 Die Scheibe erscheint wieder nach 7 Sekunden. Vorher darf  
der Schütze seinen Arm nicht mehr als 45 Grad anheben. 

 
Teilnahmekosten    Fr. 21.00 für RF (Kontrollgeld Fr. 16.50, Gebühren Fr. 2.50, SportRp. Fr. 2.00) 
 Fr. 26.00 für OP (Kontrollgeld Fr. 16.50, Gebühren Fr. 2.50, Munition Fr. 7.00) 
 
Kosten Junioren Ermässigung: Fr. 6.00 
 
Munition Es gelten dieselben Regelungen wie beim 50m-Schiessen. 
 
Sicherheitsvorkehren wie beim 50m-Vereinsstich. Insbesondere haben die Teilnehmenden 

nach dem Schiessen die entladene Pistole zur Entladekontrolle vorzuweisen. 
 
Auszeichnungen Kranzkarte à 10 Fr. 
 
   Kat. D (RF) Kat. E (OP) 
 E / S        139                133 
 U21 / U19 / V        136      130 
 U17 / U15 / SV        133                 127 
 
Rangierung Bei Punktgleichheit entscheidet das Resultat (a) der letzten Serie (b) der 
        zweiter Serie.   
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S  c  h  i  e  s  s  p  l  a  n   -   2 5   M  e  t  e  r 
 

     fakultativer 25m-Auszahlungsstich 

 
Zugelassen ist  jeder, der den 25m-Vereinsstich gelöst hat 
  
Sportgeräte wie beim 25m-Vereinsstich 
 

Nachdoppel keines 
 
Stichreihenfolge nach Wahl des Schützen 
 
Scheibe P25-Schnellfeuerscheibe ISSF (Wertungszone 5 – 10) 
 

Schiessprogramm keine Probeschüsse 

 2 x 5 Schuss Serie in 40 Sekunden ab Kommando 

 Nach jeder Serie wird gewertet. 

 Pro Serie dürfen nur 5 Patronen geladen werden. 

 Nach dem Kommando „Laden“ muss sich der Schütze innert einer 
Minute einrichten. 

 Nach einer Minute kommandiert der Schiessleiter „Achtung“; die  
Scheiben werden weggedreht. Damit gilt die Serie als gestartet. 

 Die Scheibe erscheint wieder nach 7 Sekunden. Vorher darf  
der Schütze seinen Arm nicht mehr als 45 Grad anheben. 

 

Teilnahmekosten    RF/CF  Fr. 15.00 ohne Munition (Doppelgeld Fr. 14.20, übrige Kosten Fr. 1.40, SportRp. Fr. 0.40) 

 OP       Fr. 17.00, mit Munition (Doppelgeld Fr.13.20, übrige Kosten Fr.0.30, Munition Fr. 3.50) 
 
Kosten Junioren Ermässigung: Fr. 6.00 

 
Munition Ordonnanzmunition muss im Stand gekauft werden. 

Die abgeschossenen Hülsen werden Eigentum des Organisators. 
 
Sicherheitsvorkehren wie beim 50m-Vereinsstich. Insbesondere haben die Teilnehmenden 

nach dem Schiessen die entladene Pistole zur Entladekontrolle vorzuweisen. 
 
Barauszahlung (Fr.)  100  Punkte  50 (50)   95  Punkte               8 (15) 
(Die Zahlen  99 Punkte  25 (35)   94  Punkte            5 (12) 
in Klammern  98 Punkte  20 (30)   93  Punkte               -  (10) 
gelten für OP-  97 Punkte  15 (25)   92  Punkte            -   (8) 
Schützen.)    96  Punkte  10 (20)   91  Punkte            -   (6) 
 

 Die Barauszahlungen müssen während der Dauer des Anlasses bezogen 
 werden, sonst verfallen sie. 
 
Gabensatz Beträgt die Summe der getätigten Barauszahlungen nicht mindestens 60%    

des Doppelgeldes, wird der Differenzbetrag dem Gabenfonds des 
Knabenschiessen 2024 zugewiesen. 
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S  c  h  i  e  s  s  p  l  a  n   -   P i s t o l e 
 

 Vereinskonkurrenz für Pistolen-Sektionen 
 
Beteiligte die Mitgliedvereine und -verbände im Schützenverband Albisgütli Zürich 
 
Gültigkeit Das Resultat zählt weder für die Vereinskonkurrenz des SSV noch für die 
 Kategorieneinteilung des SSV. 
 
Schiessprogramm 25m-Vereinsstich und/oder 50m-Vereinstich 
 
Vereinsdoppelgeld Fr. 20.- (Doppelgeld Fr. 20.-) 
 
Massgebende Es zählen in erster Linie die geschossenen P25-Resultate. Die Resultate 
Resultate  von Schützen, welche nur P50 geschossen haben, werden auf P25 um- 
 gerechnet (Umrechnungstabelle siehe Seite 12). 
 
Vereins- Der Vereinswettkampf wird in 2 Kategorien durchgeführt. Die Leistungen der 
kategorien- drei letzten Verbandschiessen bestimmen die Einteilung für das nächste  
einteilung Verbandschiessen. Siehe Reglement über Aufstiegspflicht und Abstiegsrecht. 
 
Pflichtresultate Als Pflichtresultate zählen 50 Prozent der gesamten Teilnehmerzahl, im 
 Minimum  die Anzahl Mindestpflichtresultate der entsprechenden Kategorie. 
 Bruchteile (Teilungsreste) werden nicht berücksichtigt. 
 
Mindestzahl der 1. und 2. Kategorie   5 Teilnehmende 
Pflichtresultate  
 
Nichtpflichtresultate sind die Resultate, welche nicht als Pflichtresultate gezählt werden. 
 
Berechnung  Zur Ermittlung der Vereinsresultate werden die besten Einzelresultate des  
der Resultate  Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, mit welchem Sportgerät sie erzielt  
   wurden. 
 
 Das Vereinsresultat ergibt sich aus dem Total der Pflichtresultate plus 1% der 

Summe der Nichtpflichtresultate, geteilt durch die Anzahl der Pflichtresultate. 
Die Berechnung erfolgt auf drei Dezimalstellen, danach wird abgerundet. Bei 
Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, anschliessend entscheiden 
die besseren Einzelresultate. 

 
Rangierung Alle Vereine/Verbände, welche die Mindestzahl der Pflichtresultate 
 erreichen, werden rangiert. 
 
Vereinsgaben Vereinspreis und Vereins-Prämienkarten gemäss Reglement über die 
 Abgabe von Vereinsgaben. 
 
 
Bewilligung ZHSV Freie Schiessen Pistole 
 Glattfelden, 22.01.2024, Hans-Rudolf Keller 
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Reglement über die Abgabe von Vereinsgaben  *2024* 
 
 
- Regel: Es müssen mindestens 60% des eingenommenen Doppelgeldes 

an mindestens 50% der teilnehmenden Vereine ausbezahlt werden. 
 
 

a: Vereinspreis 
 
- Der punkthöchste Verein aller Kategorien bei G300 und bei P25/P50 erhält eine                         

Vereins-Prämienkarte ZHSV im Werte von Fr. 50.-. 
 
 

b: Vereins-Prämienkarten 
 
- Bei G300 sowie bei P25/P50 werden am Verbandschiessen Prämienkarten als Vereinsgaben 

abgegeben. 
 
- Mindestens 80 % der rangierten Vereine jeder Kategorie sind gabenberechtigt. 
 
- Die ersten 20 % der rangierten Vereine erhalten Prämienkarten im Werte von Fr. 20.-. 
 
- Ferner werden an weitere Vereine Prämienkarten im Werte von Fr. 10.- abgegeben, bis (unter 

Einrechnung der Vereinspreise) die in der obigen Regel genannten Mindestquoten erreicht sind. 
 

------------- 
 
 
 
 

Reglement über Aufstiegspflicht oder Abstiegsrecht bei der Kategorieneinteilung 
 
- Die Aufstiegspflicht besteht für Vereine der 2. Kategorie, welche innerhalb von drei aufeinander-

folgenden Jahren zweimal den 1. Rang belegt haben. 
 
- Das Abstiegsrecht in die 2. Kategorie besteht für Vereine der 1. Kategorie, welche innerhalb von drei 

aufeinanderfolgenden Jahren zweimal den letzten Rang belegten oder wegen ungenügender Teil-
nehmerzahl nicht rangiert werden konnten. 
  



              SCHÜTZENVERBAND  ALBISGÜTLI  ZÜRICH 

 

Seite 13 von 13 

 

A l b i s g ü t l i v e r b a n d - S c h i e s s e n 
 

Umrechnungstabelle: 50m-Resultate umgerechnet auf  25m 
 
Der Bedarf für eine Umrechnungstabelle ergibt sich daraus, dass die Programme auf 50m und auf 25m 
wesentlich verschieden sind: Nicht nur die Schusszahlen unterscheiden sich, sondern auch die 
Scheibenbilder sowie die Schussfolge mit/ohne Zeitbeschränkung. 
 
Die Tabelle basiert auf den folgenden Grundideen: 

• Das Maximum auf 50m muss dem Maximum auf 25m entsprechen. 

• Die Punktzahlen für ein Kranzresultat sollen einander entsprechen. 

• Das Minimum auf 50m (0 Pt.) muss 0 Pt. auf 25m ergeben. 
 
Die untenstehende Tabelle ist hergeleitet aus den Anforderungen im Schiessplan für das Zürcher Kanto-
nal-Schützenfest 2012 im Bezirk Pfäffikon. Es gibt dafür auch beim SSV keine etablierte Umrechnungs-
tabelle; einzig fürs Bundesprogramm und fürs Feldschiessen sind solche Tabellen bekannt. 
 

50m 25m 50m 25m 50m 25m 

100 150 76 127 53 104 

99 149 75 126 52 103 

98 148 74 125 51 101 

97 147 73 124 50 99 

96 146 72 123 49 97 

95, 94 145 71 122 48 65 

93 144 70 121 47 93 

92 143 69 120 46 91 

91 142 68 119 45 89 

90 141 67 118 44 87 

89 140 66 117 43 85 

88 139 65 116 42 83 

87 138 64 115 41 81 

86 137 63 114 40 79 

85 136 62 113 39 77 

84 135 61 112 38 75 

83 134 60 111 37 73 

82 133 59 110 36 71 

81 132 58 109 35 69 

80 131 57 108 34 67 

79 130 56 107 33 65 

78 129 55 106 32 63 

77 128 54 105 31 61 

 


